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Nr. 38 Thema: Buchführung „Wer schreibt, der bleibt“

Warum Buchführung?

Praktiker sagen: Wer seine Buchführung 
im Griff hat, hat auch sein Unterneh­
men im Griff. Eine ordentliche Buchfüh­
rung informiert über die Ertragslage 
und die finanzielle Situation eines 
Unternehmens. Sie ist Teil des betrieb­
lichen Rechnungswesens. 

Das betriebliche Rechnungswesen 
zeichnet lückenlos alle Geschäftsvor­
fälle auf. Dazu gehören: 

3 	 Buchführung oder Buchhaltung: 
Welche Einnahmen und Ausgaben 
haben wir im Unternehmen?
Wie viel Vermögen und wie viele 
Schulden haben wir im Unternehmen?

3 	 Liquiditätsplanung: Kann unser 
Unternehmen seine Schulden pünkt­
lich begleichen?

3 	 Kostenrechnung (= Betriebsbuch­
haltung): Wirtschaftet z. B. der Bereich 
Software-Entwicklung kostendeckend?

3 	 betriebliche Statistik oder Informa­
tionssystem. Beispiel: Welche Umsatz­
anteile hatten  die wichtigsten Kunden 
in den vergangenen drei Jahren?

3 	 Unternehmensplanung: Wie      
entwickelt sich unser Finanzergebnis  
in den kommenden zwölf Monaten?

1. 	 �Der Blick nach innen: 	
Info-Pool für Unternehmer

Das betriebliche Rechnungswesen ist 
die wichtigste Informationsquelle für 
die Unternehmerin bzw. den Unter­
nehmer: über die Vermögens-, Ertrags- 
und Liquiditätssituation des Unter­
nehmens. Diese Informationen sind die 
Grundlage für die tägliche Planungs- 
und Entscheidungsarbeit, z. B. für die 
Preiskalkulation oder die Planung des 
Angebotssortiments.

Wichtiger Bestandteil des Rech­
nungswesens ist die Buchführung. Sie 
liefert das Zahlen-Fundament für alle 
anderen Teile des betrieblichen Rech­
nungswesens. Dabei sollten diese  
Zahlen möglichst aktuell sein. Die Buch­
führung informiert über:

3  	 die Art und Höhe der Forderungen 
und Verbindlichkeiten (Zeitraum:  
aktueller Monat) 

3  	 die Geschäftsentwicklung          
(Zeitraum: aktueller Monat, aktuelles 
Quartal sowie gleicher Monat im 
Vorjahr). Mit den Informationen über 
die Geschäftsentwicklung lassen sich 
dann z. B. folgende Fragen des Rech­
nungswesens beantworten:

3  	 Wie hoch sind die Umsatzerlöse, 
bezogen auf die genannten Zeiträume?

3  	 Haben die Einnahmen die 		
Ausgaben gedeckt?

3  	 Mit welchen Kunden wurden  
welche Umsätze erreicht?

3  	 Welche Ausgaben sind in den 		
Teilperioden angefallen?

�3  	 Wie ist die Liquidität des Unterneh­
mens? Wie wird sie sich entwickeln?

3  	 Für welche Ausgangsrechnun-		
gen ist noch kein Zahlungseingang 	zu 
verzeichnen (offene Posten)? 
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2.	 Blick nach außen: 	
Finanzamt, Kreditinstitute

Banken oder Sparkassen werden einem 
Unternehmen nur dann Kredite gewäh­
ren, wenn das Unternehmen kreditwür­
dig ist. Dies lässt sich im Wesentlichen 
aus den Zahlen der Buchführung ablesen. 
Die Buchführung ist vor allem auch aus 
steuerrechtlichen Gründen, also für das 
Finanzamt, erforderlich. Aus den hier 
verbuchten Ausgaben und Einnahmen 
werden die Steuern für das Unternehmen 
berechnet: u.a. Umsatzsteuer (bei Um­
satzsteuerpflicht), Gewerbesteuer, Kör-
perschaftsteuer und Einkommensteuer. 

Daten aus der Buchhaltung müssen 
daher stets nachprüfbar sein. Das be­
deutet: Jede eingetragene Aus- oder Ein­
zahlung muss mit Belegen (Rechnungen, 
Quittungen) nachgewiesen werden 
können.

Buchungen und Belege müssen zu 
folgenden Zwecken ausgewertet werden:

3  	 Erstellung der Umsatzsteuervoran­
meldungen für alle umsatzsteuerpflichti­
gen Unternehmen (s. GZ 34 „Steuern“)

3  	 Einnahmen- und Ausgabenrech­
nung: Ermittlung von Gewinn oder Ver­
lust bei der einfachen Buchführung

3  	 Gewinn-und-Verlust-Rechnung: 
Ermittlung von Gewinn oder Verlust bei 
der doppelten Buchführung 
(s. GZ 49 „Jahreserfolgsrechnungen“)

3  	 Bilanz: Ermittlung des Vermögens 
und der Schulden bei der doppelten 
Buchführung

3. 		Buchführungspflicht 
Eine Reihe von Unternehmerinnen und 
Unternehmern unterliegt der gesetz­

lichen Buchführungspflicht (nach Han­
delsgesetzbuch oder Steuerrecht). Sie 
müssen eine komplette doppelte Buch­
führung samt Jahresabschluss mit Ge­
winn-und-Verlust-Rechnung vorweisen. 
Dazu gehören: 

Alle Kaufleute 
Kaufleute sind alle Unternehmer, die 
ein selbständiges Handelsgewerbe     
betreiben. Ausnahme: Ihr Unterneh­
men erfordert nicht „nach Art oder 
Umfang einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbe­
trieb“ (Handelsgesetzbuch). Im Klar­
text: Wer sehr einfach strukturierte, 
überschaubare und transparente Ge­
schäftsbeziehungen hat, muss auch  
bei größerem Umsatz kein Kaufmann 
sein, ebenso wie ausgesprochenes 
Kleingewerbe (z.B. ein kleiner Tabak­
laden). Wer es aber mit einer großen 
Zahl von Waren und Lieferanten zu 
tun hat oder umfangreiche Ein- oder 
Verkäufe auf Kredit vornimmt, wird 
meist Kaufmann sein müssen, wie 
z. B. (meist) jeder Lebensmittelhändler 
(Infos bei jeder IHK). Typische Rechts­
formen sind z. B.:

3  	 Einzelunternehmen, OHG, KG 

3  	 alle Kapitalgesellschaften (GmbH, 
Unternehmergesellschaft [haftungsbe­
schränkt], Limited, AG)

Aber: Einzelkaufleute, die zwei Ge­
schäftsjahre hintereinander nicht 
mehr als 500.000 Euro Umsatzerlöse 
und 50.000 Euro Jahresüberschuss 
haben, werden künftig von der Buch­
führungspflicht befreit („Bilanzrechts­
modernisierungsgesetz“). 

Die wichtigsten Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung

Die wichtigsten Grund
sätze einer ordnungs
gemäßen Buchführung 

3	� Übersichtlichkeit: Ein sachver-
ständiger Dritter muss sich in der 
Buchführung in angemessener 
Zeit zurechtfinden und sich einen 
Überblick über die Geschäftsvor­
fälle und die Vermögenslage des 
Unternehmens verschaffen können.
3	� Vollständigkeit: Alle buchungs-
pflichtigen Geschäftsvorfälle müs­
sen richtig und vollständig erfasst 
sein; auch der Überblick über die 
Vermögens- und Ertragslage muss 
vollständig sein.
3	� Ordnung: Geschäftsvorfälle
müssen immer richtig zugeordnet 
werden.
3	� Zeitgerechtheit: Die Geschäfts-
vorfälle sind (vor allem für die monat­
liche oder quartalsmäßige Umsatz­
steuervoranmeldung) zeitgerecht zu 
erfassen.
3	� Nachprüfbarkeit: Buchungen
müssen durch Belege (z. B. durch­
nummerierte Rechnungen, Quittun­
gen) nachgewiesen werden. Keine 
Buchung ohne Beleg! 
3	 Richtigkeit: Einträge dürfen nicht 
nachträglich verändert werden (z. B. 
als Korrektur für Fehlbuchungen).

Nicht-Kaufleute 
Sie sind unter folgenden Bedingungen 
trotzdem zur Buchführung verpflichtet:

3  	 wenn der Gewinn aus Gewerbe­
betrieb 50.000 Euro im Wirtschaftsjahr 
übersteigt oder

�3  	 wenn die Umsätze 500.000 Euro im 
Kalenderjahr übersteigen;

3  	 wenn sich Personengesellschaften 
oder Einzelunternehmen freiwillig ins 
Handelsregister eintragen lassen. 
Gewerbetreibende ohne Eintragungs­
pflicht in das Handelsregister können 
sich, wenn sie wollen, als Kaufleute ins 
Handelsregister eintragen lassen (nicht 
Freiberufler). Wenn sie im Register   
stehen, sind sie Kaufleute mit allen 
Rechten und Pflichten, also auch der 
Buchführungspflicht. 

Nicht buchführungspflichtig sind

3  	 alle anderen Nicht-Kaufleute 

3  	 alle anderen Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft 

Buchführung

Grundlage für 
Unternehmensplanung 

Grundlage für 
Steuererklärung

Buchführung

Informationen über 
Einnahmen und Ausgaben
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offene Rechnungen
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Geschäftsentwicklung

Grundlage für 
Controlling 
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Kreditentscheidungen
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Einfache Buchführung (Beispiel für Konteneinteilung)
Die Übersicht zeigt die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenbereiche (Konten), die in fast allen Unternehmen anfallen.
Welche zusätzlichen Konten oder Unterkonten Sie für Ihre Buchführung benötigen, hängt von Ihrem konkreten Unternehmen 
ab. Klären Sie Ihre Einnahmen- und Ausgabenkonten (Kontenplan) ggf. mit Ihrem Steuerberater.

	 Einnahmen 	 Einnahmen

	 Warenverkäufe

	Honorare

	Provisionen

	sonstige Einnahmen

3  	 Summe Einnahmen

	 Ausgaben 	 Ausgaben

	Wareneinkäufe

	Personalkosten (einschließlich aller Nebenkosten und Abgaben)

	Kfz-Kosten

	Büro- und Verwaltungskosten (Material, Telefon, Porto, Steuerberater usw.)

	Mieten (einschließlich Nebenkosten)

	Versicherungen

	Werbe- und Reisekosten (einschließlich Bewirtungsaufwand)

	Anschaffungen bis 150 Euro netto

	Finanzierungskosten (Leasing-Raten, Zinsen)

	 Absetzung für Abnutzung

	sonstige Ausgaben

3  	 Summe Ausgaben

3  	 Überschuss (Gewinn) / Fehlbetrag
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Auswertung: Die einfache Buchführung wird durch eine so genannte Einnahmen-Überschuss-Rechnung ausgewertet:  
also durch eine Gegenüberstellung der betrieblichen Einnahmen und Ausgaben. Sind die Einnahmen höher als die Ausgaben, 
so handelt es sich hierbei um einen Unternehmensgewinn.

Wenn die Einnahmen unter der Grenze von 17.500 Euro liegen, darf man die Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach einem 
beliebigen Schema (wie z. B. dem obigen) gliedern. Andernfalls muss sie auf einem amtlichen Vordruck beim Finanzamt 
eingereicht werden (Anlage EÜR beim Bundesministerium der Finanzen: www.bundesfinanzministerium.de [unter Service/ 
Formulare A–Z]). Richten Sie in diesem Fall Ihre Buchführung so ein, dass sie eine möglichst leichte Auswertung nach Anlage 
EÜR ermöglicht. 

Quelle: BMWi, 2010

http://www.bundesfinanzministerium.de


Wer ist buchführungspflichtig?

Keine Buchführungspflicht

3 	Freiberufler

3 	Nicht-Kaufleute

	 =	� Handelsgewerbe mit einfach strukturierten, überschaubaren und 
transparenten Geschäftsbeziehungen, ebenso Kleingewerbe

3 	�Einzelkaufleute, die zwei Geschäftsjahre hintereinander nicht mehr 	 
als 500.000 Euro Umsatzerlöse und 50.000 Euro Jahresüberschuss 
haben („Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz“)

3 	Land- und Forstwirte, die nicht als Kaufleute gelten

Buchführungspflicht

Kaufleute 

3 	alle Unternehmer, die ein selbständiges Handelsgewerbe betreiben

3 	Einzelunternehmen, OHG, KG

3 	alle Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, Limited, AG) 

Nicht-Kaufleute

3	� wenn der Gewinn aus Gewerbebetrieb 50.000 Euro                                             
im Wirtschaftsjahr übersteigt oder

3	 wenn die Umsätze 500.000 Euro im Kalenderjahr übersteigen

3	�� wenn sich Personengesellschaften oder Einzelunternehmen                    
freiwillig ins Handelsregister eintragen lassen
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Fortsetzung von Seite 3
Einnahmen bzw. Ausgaben in zeitlicher 
Reihenfolge erfasst. Außerdem werden 
die Buchungen von Kasse und Bank­
konten festgehalten. 

Achtung: Nicht erfasst werden hier An­
gaben über das Betriebsvermögen (z. B. 
Maschinen, Material, bestehende For­
derungen, Bankguthaben usw.) bzw. die 
Schulden (Darlehen, Verbindlichkeiten 
usw.) des Unternehmens. Das vollstän­
dige Betriebsvermögen lässt sich nur 
durch eine Inventur feststellen. Nicht 
berücksichtigt bleiben außerdem die 
Anschaffungskosten teurer und über 
mehrere Jahre genutzter und abzu­
schreibender Anlagegüter (z. B. Firmen­
wagen). Geringwertige Wirtschaftsgüter 
mit Anschaffungskosten bis zu 410 Euro 
ohne Umsatzsteuer können sofort in 
voller Höhe abgeschrieben werden, 
wenn sie selbständig nutzbar sind. 
Alternativ können Wirtschaftsgüter 
mit Anschaffungskosten ohne Umsatz­
steuer von mehr als 150 bis einschließ­
lich 1.000 Euro in einen Abschreibungs­
pool aufgenommen werden. Für diesen 
Pool gilt dann eine Abschreibungsdauer 
von fünf Jahren. Diese Wirtschaftsgüter 
werden steuerrechtlich nur mit ihrem 
jeweiligen Abschreibungsvolumen als 
Betriebsausgabe erfasst. Hierfür muss 
eine spezielle Übersicht erstellt werden.

Auswertung: Die einfache Buchfüh­
rung wird durch eine so genannte Ein­
nahmen-Überschuss-Rechnung ausge­
wertet: also durch eine Gegenüberstel­
lung der betrieblichen Einnahmen und 
Ausgaben. Sind die Einnahmen höher 
als die Ausgaben, so handelt es sich hier­
bei um einen Unternehmensgewinn 
(s. Beispiel S. I). Die Einnahmen-Über­
schuss-Rechnung muss auf einem amt­
lichen Vordruck beim Finanzamt ein­
gereicht werden (Vordruck beim 
Bundesministerium der Finanzen: 
www.bundesfinanzministerium.de 
[unter Service/Formulare A–Z]). Wenn 
die Einnahmen unter der Grenze von 
17.500 Euro liegen, darf man die Ein­
nahmen-Überschuss-Rechnung nach 
einem beliebigen zweckmäßigen 
Schema gliedern.

Doppelte Buchführung
Für wen? Die doppelte Buchführung ist 
für alle Betriebe mit differenzierten und 

nicht leicht überschaubaren Geschäfts­
prozessen empfehlenswert. Sie ist zu­
dem vorgeschrieben für alle Unterneh­
men, die buchführungspflichtig sind. 

Wie ausfüllen? Die doppelte Buchfüh­
rung hat ihren Namen daher, dass nun 
jeder Geschäftsvorfall auf mindestens 
zwei Buchführungskonten verbucht 
wird. Wird eine Lieferantenrechnung 
per Banküberweisung bezahlt, so wird 
dies sowohl im Konto für Warenein­
käufe  (Buchung) als auch im Konto 
„Bank“ festgehalten (Gegenbuchung).

Jedes Konto verfügt dabei über eine 
Soll- und Haben-Seite. Wie Buchungen 
für einzelne Konten richtig ausgeführt 
werden, ist nicht leicht zu verstehen. 
Gründer und Jungunternehmer, die die 
doppelte Buchführung selbst erledigen 
wollen, sollten daher unbedingt einen 
Buchführungskursus belegen (z. B. bei 
der zuständigen Kammer). Alternati­
ven: die Anstellung einer Fachkraft   
(ggf. gemeinsam mit anderen Unter­
nehmen), die Übertragung der Buch­
führung auf den Steuerberater oder  
ein Buchführungsbüro.

Achtung: Buchführungsbüros sind 
nicht befugt, die Buchführung einzu­
richten. Sie dürfen lediglich die laufen­
de Buchführung erledigen. Die – beson­
ders sensible – Einrichtung der Buch­
führung ist dem Steuerberater vor­
behalten.

Auswertung: Die doppelte Buchfüh­
rung erlaubt jederzeit einen Überblick 
z. B. über den Stand der Verbindlich­
keiten, über offene Kundenrechnun­
gen und die Liquidität des Unterneh­
mens. Dazu kommt: Wer zur doppelten 
Buchführung verpflichtet ist, muss  
zum Ende jedes Geschäftsjahres einen 
Jahresabschluss machen. Dazu gehören 
eine Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
(GuV) sowie eine Bilanz. Beide werden 
in der Regel vom Steuerberater ange­
fertigt. 

Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
errechnet das Ergebnis der Unterneh­
mensaktivitäten durch eine Gegen­
überstellung aller Umsatzerlöse, der 
Bestandsveränderungen und der Auf­
wendungen, die die Gewinne mindern. 
Übersteigen die Erlöse die Aufwen­
dungen, so handelt es sich hierbei um 
einen Unternehmensgewinn. 

Die Bilanz zeigt, wie sich das Unter­
nehmensvermögen und die Schulden 
im Geschäftsjahr entwickelt haben  
(s. GZ 49 „Jahreserfolgsrechnungen“).
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Broschüren und Infoletter: 
3  	�Starthilfe – Der erfolgreiche Weg in die 

Selbständigkeit
3  	� GründerZeiten Nr. 49 „Jahreserfolgs­

rechnungen“

CD-ROM: 
3  	�Softwarepaket für Gründer und junge 

Unternehmen 

Bestellmöglichkeiten:
Bestelltel.: 01805 778 090
publikationen@bundesregierung.de
Download u. Bestellfunktion: 
www.existenzgruender.de

Internet:
3  	�BMWi-Existenzgründungsportal
	 www.existenzgruender.de
3  	�BMWi-Unternehmensportal
	 www.bmwi-unternehmensportal.de

Beratungsleistungen des Steuerberaters
www.datev.de/leistungen-steuerberater

Formularangebot des Bundesministeriums 
der Finanzen 
www.bundesfinanzministerium.de 
(unter Service/Formulare A–Z)

Formular-Management-System (FMS) der 
Bundesfinanzverwaltung 
Online-Dienstleistungen sowie interaktive 
Formulare der Bundesfinanzverwaltung
www.formulare-bfinv.de
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